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Gemeinde Retschow 
Amt Bad Doberan-Land / Landkreis Rostock / Land Mecklenburg-Vorpommern 

Änderung des Flächennutzungsplans 
 im Teilbereich Sonderbaufläche Erneuerbare Energie 

 

Gemäß §3 Abs.2 BauGB werden zum o.g. Vorhaben wesentliche, bereits vorliegende 
umweltbezogene Stellungnahmen öffentlich ausgelegt.  

Behörde/ 
Träger öffentlicher Belange/Umweltverbände Stellungnahme vom 

Landkreis Rostock, Amt für Kreisentwicklung 15.04.2021 

Landkreis Rostock, Untere Bodenschutzbehörde 10.03.2021 
Landkreis Rostock, Untere Naturschutzbehörde 
Umweltamt, SG Naturschutz/Landschaftspflege 22.04.2021 

Landkreis Rostock, Untere Wasserbehörde 24.03.2021 

StALU MM 
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt  
Mittleres Mecklenburg 

31.03.2021 

WBV 
Wasser- und Bodenverband Hellbach-Conventer Niederung 09.04.2021 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
BUND-Gruppe Bad Doberan und Umgebung 25.03.2021 

Landesjagdverband 18.03.2021 

 
 







Gemeinde Retschow  
 

Änderung des Flächennutzungsplans im Teilbereich Stülow 
Sonderbaufläche Erneuerbare Energie 

Abwägung zum Vorentwurf 
(Unterlagen vom 26.02.2021) 

 

 6  

 

 

Landkreis Rostock, 
Amt für Kreisentwicklung Stellungnahme vom 15.04.2021 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: 
Die Verfahrensvermerke wurden so geändert, dass alle gesiegelt und vom 
Bürgermeister unterschrieben werden können. 
 
 
 
 
 
zu 2: 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die beabsichtigte Nutzung den 
Festsetzungen des Landesraumentwicklungsprogramms (LEP 2016) und des 
Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP 2011) nicht entgegensteht. 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3.: 
Die Fachstellungnahmen werden berücksichtigt. 
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BUND Stellungnahme vom 25.03.2021 Abwägungsergebnis: Reg.-Nr. UV01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde bedankt sich für die Stellungnahme und nimmt zur Kenntnis, dass 
der BUND die Maßnahme zur Erzeugung von erneuerbarer Energie begrüßt. 

 

 

 

 

 

 

Niederschlagswasser 
Mit der Errichtung der Photovoltaikmodule kommt zu einer sehr geringfügigen 
Versiegelung von Flächen. Die Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers 
erfolgt über die vorhandenen Einrichtungen zur geregelten Ableitung des 
Niederschlagswassers auf dem Deponiegelände (Randgraben, 
Wasserkaskade). Diese sind im Zuge der Stilllegung und Abdeckung der 
Deponie angelegt worden und sind in ihrer Form und Funktion zwingend zu 
erhalten.  
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BUND Stellungnahme vom 25.03.2021(Fortsetzung) Reg.-Nr. UV01  

 

 

LSG 
Der Antrag auf Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet ist bei der 
Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock gestellt. Das Verfahren 
zur Herausnahme wird längere Zeit in Anspruch nehmen, die Entscheidung, wie 
und wo der Ausgleich erfolgt, steht noch aus. Eine Kompensation in Form von 
Ökopunkten kommt für die Herausnahme von Flächen aus dem LSG generell 
nicht in Frage. 
Ca. 50% der Gemeinde sind bereits Teil des LSG. Für die Eingliederung in das 
LSG werden zu gegebener Zeit geeignete Flächen auf deren Verfügbarkeit 
geprüft. 
 

Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.4 des Bebauungsplans Nr.5 wird 
sichergestellt, dass die zulässigen baulichen Anlagen nur bis zum Zeitpunkt der 
Stilllegung der PV-Anlage zulässig sind. Als Folgenutzung wird Fläche für die 
Landwirtschaft festgesetzt. 

 

 

In der textlichen Festsetzung Nr. 3.1 des Bebauungsplans Nr.5 wird eine 
geeignete, standortgerechte Pflege verbindlich festgelegt. In dieser Festsetzung 
wird auch der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ausgeschlossen 

Schafbeweidung kommt für die Pflege der Flächen nicht in Frage, da es auf 
Grund von Vorkommen der Zauneidechse zu Zielkonflikten käme. 

Die Verwendung von Reinigungsmitteln für die Module ist mit der textlichen 
Festsetzung Nr. 3.8 des Bebauungsplans Nr.5 ausgeschlossen. 

In den örtlichen Bauvorschriften ist für Einfriedungen ein Mindestabstand von 
15 cm zwischen Bodenoberfläche und Zaununterkante festgesetzt. Der Abstand 
von 15 cm ist ausreichend um die Durchlässigkeit für Kleinsäuger zu gewähren. 
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Landesjagdverband Stellungnahme vom 18.03.2021 Reg.-Nr. UV02  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Die Gemeinde bedankt sich für die Stellungnahme und bedauert die Ablehnung 
seitens des Landesjagdverbands. 

Im Landesraumentwicklungsprogramm vom Mai 2016 gehören gemäß Satz 5.3 
(9) stillgelegte Deponien zu den Standorten, die für Freiland-Photovoltaikanlagen 
vorrangig in Betracht kommen sollen. Der Bereich der ehemaligen Deponie Stülow 
gehört demnach zu den Vorzugsstandorten für die Nutzung von solarer Energie. 

Auf der von der Änderung betroffenen Fläche gab es seit Inbetriebnahme der 
Deponie keine landwirtschaftliche Nutzung. Auf Grund der Vorbelastung des 
Bodens kann eine solche auch künftig nicht stattfinden. 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr.5 wurde ein 
Artenschutzfachbeitrag erarbeitet, der Maßnahmen zum Schutz wildlebender 
Arten festlegt. Die Maßnahmen wurden in die Festsetzungen des Bebauungsplans 
übernommen. 

Die geplante Photovoltaik-Anlage muss aus versicherungstechnischen Gründen 
eingezäunt werden. In den örtlichen Bauvorschriften wird festgesetzt, dass 
Einfriedungen einen Abstand von mind. 15 cm zwischen Zaununterkante und 
Bodenoberfläche aufweisen müssen, um die Durchlässigkeit für Kleinsäuger zu 
gewährleisten. 

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist ein gesamtgesellschaftliches Ziel. Bei der 
Standortsuche sind neben der Verfügbarkeit von Flächen viele weitere Faktoren 
zu berücksichtigen und diverse Belange gegeneinander abzuwägen. Im Ergebnis 
wurde festgestellt, dass die Bereitstellung von Flächen zur Erzeugung 
erneuerbarer Energien im konkreten Fall den Vorrang hat. 

 


